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23. Betriebs- und Volkswirtschaft 
 
 
A. Fachbezogene Hinweise 
 
Grundlage der schriftlichen Abiturprüfung in Niedersachsen sind die Einheitlichen Prüfungsanforde-
rungen in der Abiturprüfung (EPA) für das Fach Wirtschaft (2006) sowie die geltenden Rahmenrichtli-
nien für das Unterrichtsfach Betriebs- und Volkswirtschaft an Beruflichen Gymnasien Gesundheit und 
Soziales und an Beruflichen Gymnasien Technik (RRL, März 2006). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass alle den Aufgaben beigefügten Materialien bearbeitet werden müs-
sen. 
 
 
B. Thematische Schwerpunkte  

 
Thematischer Schwerpunkt 1: Personalmanagement 
 
Unterrichtsaspekte: 

• Personalbedarfsplanung und Personalbeschaffung 

• Personaleinsatz und –entwicklung 

• Personalführung 
 
unter Berücksichtigung folgender Lerninhalte: Personalbedarfsermittlung, Personalbeschaffung, Ar-
beitszeitmodelle, Zeitarbeit, Personalausbildung und –entwicklung, Personalfreisetzung. 
 
Thematischer Schwerpunkt 2: Wirtschaftspolitik 
 
Unterrichtsaspekte: 

• Aktionsfeld Arbeitsmarktpolitik 
 
unter Berücksichtigung folgender Lerninhalte: Aufgaben und Ziele der Wirtschaftspolitik, Konjunktur-
daten, Ursachen und gesamtwirtschaftliche Folgen der Arbeitslosigkeit, arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen, Aspekte Migration und Integration. 
 
Thematischer Schwerpunkt 3: Qualitätssicherung 

 
Unterrichtsaspekte: 

• Ziele und Instrumente der Qualitätssicherung 
 
unter Berücksichtigung folgender Lerninhalte: Qualitätsbegriff, Qualitätsplanung/ -steuerung und  
–prüfung, Qualitätsmanagement/-systeme, TQM. 
 
 
C. Sonstige Hinweise  
 
Die angegebenen Thematischen Schwerpunkte für das Fach Betriebs- und Volkswirtschaft gelten für 
die gemeinsamen Aufgabenvorschläge für das Zentralabitur in Beruflichen Gymnasien - Gesundheit 
und Soziales - sowie in Beruflichen Gymnasien Technik. 
 
Wegen des dritten Thematischen Schwerpunkts wird empfohlen, von der in den RRL angegebenen 
Reihenfolge abzuweichen. 


